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durfte, war in Nieder-Steinmaur auf eine feindliche

Vorpostenkompagnie gestossen, welche

zurückgieng, und marschierte dann, ohne jemanden

zu treffen, auf Neerach und von dort, dem

Gefechtslärm folgend, gegen den Höriberg.
(Fortsetzung folgt.)

über die Ausbildung einer Eskadron im Reiten

und Exerzieren nebst einigen Anmerkungen
über den Felddienst. Von Major von Hertzberg,

Eskadronschef im 2. Rhein. Husaren-

Regt. Nr. 9. Rathenow, Verlag vou Max
Babenzien. Preis Fr. 1. 35.

Wir erwähnen die Broschüre gerne in unserm
Blatte. Wie zu erwarten, passt der Herr Major
alles der dreijährigen Dienstzeit unseres
Nachbarstaates an. Es müssen daher seine Anweisungen

über das Reiten für uns ausser Betracht
fallen. Gleichwohl dürfte aber alles von Seite

21 ab Gesagte für unsere Reiteroffiziere von

grossem Werte sein.

Hertzberg sagt nämlich — und das ist der

rote Faden, der sich durch das Büchlein zieht —

hauptsächlich, „wie man es nicht machen

soll*, während fast alle Réglemente etc. sagen,

„das und das muss gemacht werden*, das wie
aber wird vergessen! — Jeder von uns hat seine

Réglemente studieren müssen, es giebt sogar
solche Leute, welche diese Büchlein stets bei

sich haben, dieselben auswendig lernen; mehr
wird man wohl aber in der Praxis lernen und
durch das Studium eines so natürlich gehaltenen
Büchleins, wie es heute vor uns liegt, das zu

durchlesen niemandem schwer fallen, noch Zeit
rauben würde.

Ich weise in erster Linie darauf hin, wie

Major v. Hertzberg die Stallpflege bespricht.
Dragoner sein genügt nicht, wir müssen uns
und unsere Leute zu Pferdeleuten erziehen!

Ganz vorzügliche Andeutungen finden zukünftige

Eskadronschefs auf .Seite 37—49 über das

„Exerzieren in der Eskadron.*
Sodann wird auf den letzten 7 Seiten der kleinen

Arbeit der Felddienst besprochen, praktisch und

einleuchtend. Auf alle nur vorkommen könnende

Fehler weist der Verfasser so klar abstellend
hin, dass jeder unserer Kavalleristen, mag er
nun im Gliede oder vor der Front reiten, durch
das Büchlein profitieren kann. C.

Eidgenossenschaft.
— (Entlassung aus der Wehrpflicht unter Verdankung

der geleisteten Dienste.) Generalstab, Eisenbahnabteilung:
Hr. Major Piaget, Jules, in Bern; Infanterie: Die Herren
Obersten Bischoff, Wilh., in Basel; Challande, Richard, in
Zürich; de St. George, Will, in Genf; Herrn
Oberstlieutenant Pittet, Aug., in Bière; Genie-Oberstlieutenant
Alfred von Peyer in Neuenburg. Verwaltungstruppen:
Meylan. Aug.. Hauptmann, in Bern.

— (Zur Verfügung nach Art. 58 der M.-O.) werden

gestellt: 1. Infanterie. Die Herren Oberstlieutenants

Fuchs, Theod., in Buochs; Zürcher, Emil, in Zürich
und Herr Major Blumer, Eduard, in Schwanden. 2.

Artillerie. Herr Oberstlieutenant Fama, Adolf, in Saxon.

Versetzung in die Elasse der Steuerpflichtigen gemäss

Art. 79 a und b der Militärorganisation. 1. Generalstab,

Eisenbahnabteilung. Trautweiler, Alex., Hanptmann,

von Luzern, in Deutschland. 2. Artillerie.
Oberstlieutenant Hitz, Theophil, von Rüschlikon. Lieutenants

Schnell, Hans, von Burgdorf; Hemmann, Theodor,

von Bern. 3. Genie. Lieutenant Ackermann, Otto, im
Ausland. 4. Verwaltungstruppen. Oberlieut. Landry,
Louis, von Verrières, in London.

— (Kleiderentschädigung an die Kantone.) Bekanntlich

gewährt der Bund für den Unterhalt der gesamten
Armeebekleidung in Händen der Mannschaft und in
den Magazinen eine Vergütung von IO1/» der

jeweiligen Jahresentschädigung für die Rekrutenausrüstung.
Nun wird seit Jahren in den Militärkursen der Dienst
so nachdrücklich betrieben, dass nach einer bestimmten
Zeit die Abgabe von neuen Kleidern, namentlich Hosen,

unbedingt erfolgen sollte. Dafür reicht aber die
Vergütung von 10°/o nicht mehr aus, um so weniger, als

seit Einführung der Exerzierblousen für die Infanterie
der Erlös aus dem Verkaufe von ausrangierten Kleidern
bedeutend zurückgegangen ist. Die 10°/o genügen oft
gerade, um die Arbeitslöhne der von den
Kriegskommissariaten beschäftigten Arbeiter und das zur
Reparatur benötigte Material zu bezahlen. Znr Abgabe
von neuen Kleidern langt die Bundesvergütung nicht
mehr. Die kantonalen Militärdirektioneu beabsichtigen
daher, gemeinschaftlich beim Bundesrate vorstellig zu

werden, um eine Erhöhung der genannten Vergütung
von 10% auf 15°/o herbeizuführen.

— (Oer Kredit fllr die Landsturm-Kadres-Kurse) ist vom
Ständerat mit grosser Mehrheit gestrichen worden.

Die Kommission des Nationalrates stimmt der vom
Ständerat beschlossenen Streichung des Kredites von
71,000 Fr. für die Landsturm-Kadreskurse (unter
Beibehaltung der Mannschaftsübungen) bei und stellt ein

Postulat anf Abänderung der beiden Gesetze über die

Organisation des Landsturms und über den Unterricht
desselben ; die Ansicht der Kommission geht dahin, dass

der Landsturm ausgerüstet, bekleidet und zu Inspektionen,
nicht aber zu Übungen, einberufen und von der

Militärpflichtersatzsteuer befreit werden soll.

— (In der Frage der Neuordnung der Landwehrtruppen)
wird dem »Vaterland1* geschrieben : Der Ständerat hat

Freitag, den 11. ds., mit grosser Mehrheit-die Vorlage
über die Neuordnung der Landwehrtruppen der Infanterie

angenommen.
Eine Reorganisation der Landwehr der genannten

Waffe war gewiss eine Notwendigkeit; denn Kompagnien

von 30 Mann und Bataillone vou 300 Mann —
wie man sie oft sehen konnte — entsprachen nicht dem

Begriff, welchen man mit dem Namen bezeichnet.
Die Art, wie die Reorganisation ins Werk gesetzt

werden soll, hat uns aber einigermassen überrascht.
Aus den Übertretenden der 96 Füsilierbataiilone des

Auszuges werden als Landwehr I. Aufgebotes 33 „Re-
servebataillone" gebildet. Sie umfassen 7 Mannschaftsjahrgänge,

und zwar die vom 33. bis 39. Altersjahr.
Die Landwehr II. Aufgebotes zählt 33 Landwehr-Bataillone,

bestehend aus den fünf Jahrgängen des 40. bis
44. Altersjahres.

Aus den Übertretenden von je zwei Schützfnbataillonen
des Auszuges werden je ein Reserve- und ein
Landwehrschützenbataillon aus den entsprechenden Jahrgängen
gebildet.
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